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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Schutzschichten sowie weitere auf der 

Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und 

Dichtungskontrollsysteme und Listen derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Datei 

unter der Internetadresse: 

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 
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Vorwort 
 

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Diese wurde zuletzt durch 

Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. Gemäß der aktuellen 

Fassung dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, 

Komponenten oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach 

Anhang 1 Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden 

ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte 

Dichtungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch die 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder 

Systeme eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer 

Spezifikationen nach der EU-Bauproduktenrichtlinie deklariert worden sind, wenn die durch die 

harmonisierten technischen Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und 

Systemeigenschaften im Wesentlichen denen gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen 

der DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es keine harmonisierten europäischen 

technischen Spezifikationen, die insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Funktionserfüllung 

den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleichwertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme 

eingesetzt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort 

geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht 

wurden oder die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gemäß den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig 

hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den Prüfungen und Überwachungen im 

Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften das nach der 

DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. Bei der Prüfung 

entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der BAM 

in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung geregelt. 

Zu den Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, die 

Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung von 

Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 2.4.4 

wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat 

konstituiert und eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten 

vom August 1995 überarbeitet hat. Hiermit wird das Arbeitsergebnis, die aktuelle Fassung der 

Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten für Kunststoffdichtungsbahnen in 

Deponieabdichtungen vorgelegt.  

 

 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

Dr. St. Abel, Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K.-H. Albers, Arbeitskreis Grund-

wasserschutz e. V. (AK GWS); A. Bachmann, Umweltbundesamt; H. Ehrenberg, NAUE GmbH & 

Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; Dipl.-Ing. F. Fabian, Ministerium für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,; Dipl.-Ing. M. Hering, Freudenberg 



4 

 

Performance Materials; Dipl.-Ing. R. Heichele, Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU); Dr.-Ing. 

D. Heyer, TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. S. Krahberg, Solmax Geosynthetics 

GmbH; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesdirektion Sachsen, Referat 43 – Abfall, Altlasten, Boden-

schutz; Dipl.-Ing R- Niehof, Pleus Grundwasser- und Bodenschutz GmbH; Dr.-Ing. E. Reuter, 

IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-Ing. P. Riegl, GEO-POLYMER 

Trading e.U.; A. Riese, Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz; Dipl.-Min. 

W. Ruthmann, Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik (GGU); Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, 

Geotechnik und Küstenwasserbau, Universität Rostock; Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener 

| Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM); Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West-

falen; Dipl.-Ing. M. Winkler, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS AGG);A. Wöhle-

cke, M. Eng., Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM); Dipl.-Ing. H. Zanzinger, 

SKZ Süddeutsches Kunststoff-Zentrum. 

 

 

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

Dr.-Ing. J. Köhrich, Hafemeister GeoPolymere GmbH; Dipl.-Min. W. Ruthmann, GGU Gesellschaft 

für Grundbau und Umwelttechnik mbH; Dipl.-Ing. C. Tarnowski, GSE Lining Technology GmbH. 
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1. Rechtliche Grundlagen, 

Geltungsbereich und Vor-
schriften 

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) vom 24. Februar 2012 geregelt. Noch 

auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) war am 16. Juli 

2009 eine neue Deponieverordnung (DepV) in 

Kraft getreten. Diese wurde zuletzt durch 

Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2598) geändert. Nach Anhang 1 

Nummer 2.1 der DepV dürfen für das 

Abdichtungssystem nur dem Stand der Technik 

nach Nummer 2.1.1 entsprechende und von der 

Bundesanstalt für Materialforschung und 

prüfung (BAM) nach Nummer 2.4 zugelassene 

oder eignungsfestgestellte Geokunststoffe 

(Kunststoff-dichtungsbahnen, Schutzschichten, 

Kunststoff Dränelemente, Bewehrungsgitter 

aus Kunststoff, etc.), Polymere und 

serienmäßig hergestellte 

Dichtungskontrollsysteme eingesetzt werden. 

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für 

die Prüfung und Zulassung von Geokunststof-

fen, Poly-meren und Dichtungskontrollsyste-

men für die An-wendung in Basis- und Oberflä-

chenabdichtungen von Deponien auf der Basis 

eigener Untersuchungen und von Ergebnissen 

akkreditierter Stellen. Sie hat in diesem Zusam-

menhang die folgenden Aufgaben: 

 

 die Definition von Prüfkriterien,  

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in 

die Zulassung, und 

 Festlegung von Anforderungen an den 

fachgerechten Einbau und das Qualitäts-

management.  

 

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Be-

rücksichtigung der in Nummer 2.1.1 des An-

hangs 1 der DepV beschriebenen Anforderun-

gen zum Stand der Technik werden in dieser 

Richtlinie die Anforderungen für die Zulassung 

von Schutzschichten für Kunststoffdichtungs-

bahnen in Deponieabdichtungen beschrieben. 

Die Richtlinie ist die technische Grundlage, auf 

der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstel-

lers die Eignung von Schutzschichten prüft und 

die Eignung durch Erteilung einer Zulassung in 

Form eines Zulassungsscheins feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand 

der Technik errichtet werden. In der vorliegen-

den Zulassungsrichtlinie wird daher auch be-

schrieben, welche Anforderungen beim Einbau 

der zugelassenen Schutzschichten erfüllt wer-

den müssen, damit ein dem Stand der Technik 

entsprechendes Abdichtungssystem entsteht. 

Auf diese Anforderungen wird auch im Zulas-

sungsschein ausdrücklich hingewiesen. Die zu-

ständigen Behörden der Länder müssen dafür 

Sorge tragen, dass diese Anforderungen Be-

standteil der Genehmigung und somit rechtlich 

verbindlich werden. Nur unter dieser Vorausset-

zung kann die BAM-Zulassung zum Nachweis 

der Eignung nach dem Stand der Technik der 

mit der Schutzschicht hergestellten Abdichtun-

gen verwendet werden. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wider-

rufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt 

vor, wenn der Hersteller von dem in den Prü-

fungsunterlagen und in den Anhängen des Zu-

lassungsscheins beschriebenen Verfahren, von 

den für die Prüfungsmuster verwendeten Ma-

terialien oder von den anderen im Zulassungs-

schein genannten Anforderungen abweicht. In 

diesem Fall darf keine Schutzschicht mehr un-

ter Verwendung der BAM-Zulassungsnummer 

gefertigt werden.  

Änderungen des Werkstoffs, des Produktions-

verfahrens der Schutzschichten und der Maß-

nahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

der Produktion bedürfen einer neuen Zulas-

sung. Bewähren sich vom Hersteller einge-

setzte Verfahren nicht und kann dies anhand 

von neuen technischen Erkenntnissen belegt 

werden, hat sich also die Sachlage, der Stand 

der Technik und die Rechtslage so verändert, 

dass keine Zulassung mehr erteilt werden 

kann, so liegt auch hierin ein Widerrufsgrund.  
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Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller ver-

pflichtet, der Zulassungsbehörde umgehend 

den Zulassungsschein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Gesetze, 

Vorschriften und Richtlinien in der jeweils aktu-

ell gültigen Fassung zugrunde: 

 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-

laufwirtschaftsgesetz - KrWG), vom 24. 

Februar 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 

10. S. 212-264. 

 Verordnung über Deponien und Langzeitla-

ger (Deponieverordnung – DepV); Artikel 1 

der Verordnung zur Vereinfachung des De-

ponierechts vom 27. April 2009 (BGBl I Nr. 

22 vom 29. April 2009 S. 900), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 

9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598). 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifi-

kation und die Aufgaben einer fremdprüfen-

den Stelle beim Einbau von Kunststoffkom-

ponenten und -bauteilen in Deponieabdich-

tungssystemen (Richtlinie-Fremdprüfer), 

Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbe-

triebe für den Einbau von Kunststoffdich-

tungsbahnen, weiteren Geokunststoffen 

und Kunststoffbauteilen in Deponieabdich-

tungssystemen (Richtlinie-Verlegefachbe-

triebe), Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dichtungs-

kontrollsystemen für Konvektionssperren in 

Deponieoberflächenabdichtungen (Zulas-

sungsrichtlinie-Dichtungskontrollsysteme), 

Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien 

zum Filtern und Trennen in Deponieabdich-

tungen (Zulassungsrichtlinie-Geotextilien), 

Bundesanstalt für Materialforschung und –

prüfung (BAM). 

 
1 S. Werner Müller, HDPE Geomembranes in 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-

dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen 

(Zulassungsrichtlinie-KDB), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoff-Dränelementen in Deponieoberflä-

chenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Kunststoff-Dränelemente), Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutz-

schichten für Kunststoffdichtungsbahnen in 

Deponieabdichtungen (Zulassungsrichtli-

nie-Schutzschichten), Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Beweh-

rungsgittern aus Kunststoff für Deponie-

oberflächenabdichtungen (Zulassungsricht-

linie-Geogitter), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten 

Normen wird im Abschnitt 9 angegeben. 

2. Schutzschichten (allge-
mein) 

2.1. Schutzschichtarten 

Die Zulassung der Schutzschicht für die Kunst-

stoffdichtungsbahnen in Deponieabdichtungen 

auf der Grundlage der Deponieverordnung 

(DepV) soll dazu beitragen, dass nur solche 

einheitlich bewerteten Systeme eingesetzt 

werden, die nach dem Stand der Technik aus-

reichend langzeitbeständig sind und tatsäch-

lich auch wirksam schützen1. Für die Basisab-

dichtung fordert die DepV ausdrücklich, dass 

„die Abdichtungskomponenten vor auflastbe-

dingten Beschädigungen zu schützen (sind)“ 

(s. DepV Anhang 1 Nummer 2.2). Dies gilt 

auch für Oberflächenabdichtungen, wobei der 

Schutz dort in einfacherer Weise möglich ist. 

Eine Schutzschicht oberhalb einer Kunststoff-

dichtungsbahn ist unabdingbar. Werden die 

Geotechnics. Springer Verlag, Berlin, 2007. 



8 

 

Anforderungen der Zulassungsrichtlinie Kunst-

stoffdichtungsbahnen der BAM an die Oberflä-

che der Stützschicht nicht erfüllt, ist eine 

Schutzschicht unterhalb der Kunststoffdich-

tungsbahn erforderlich. Nach dem Stand der 

Technik hat es sich als zweckmäßig erwiesen 

drei verschiedene Arten von Schutzschichten 

zu unterscheiden (s. dazu DIN 19667): 

 

1. Schutzschichtsystem aus einer geotextilen 

Schutzlage und einer zusätzlichen, die Last 

verteilenden mineralischen Schutzlage 

(Kombischutzschicht). In der Regel besteht 

die geotextile Schutzlage aus einem 

Vliesstoff mit einer Masse pro Flächenein-

heit von mindestens 1200 g/m². Für die 

mineralische Schutzlage wird in der Regel 

kalkarmes Brechkorn der Korngruppe 

0/8 mm mit einer Schichtdicke von 0,15 m 

verwendet. Es können dabei jedoch auch 

andere mineralische Baustoffe, etwa auch 

Sekundärbaustoffe, eingesetzt werden, de-

ren Körnungslinien der Forderung nach ei-

nem filterstabilen Aufbau zur Dränschicht 

entsprechen, die eine ausreichende 

Schutzwirkung entfalten und die beständig 

sind. Die Anforderungen an die minerali-

sche Komponente sind in Kapitel 6 zusam-

mengefasst. 

2. i) Schutzschichtsystem aus verpacktem 

Sand. Als Schutzlage wird hier Sand (Korn-

gruppe 0/2 mm) verwendet, der in unter-

schiedlicher Weise in Geotextilien verpackt 

wird. Es handelt sich um werkmäßig teil-

weise oder vollständig vorgefertigte Kom-

plettsysteme (z. B. fertige Sandmatten 

oder geotextile Container, die vor Ort mit 

Sand gefüllt werden).   

ii) Ebenso ist ein Schutzschichtaufbau aus 

einer mindestens 10 cm dicken Sand-

schicht (Korngröße 0/2 mm), einem von 

der BAM zugelassenen Trenngeotextil mit 

 
2 Dies gilt nicht, wenn statt Sand andere feinkörnige und 
scharfkantige Materialien (z. B. Schlacken, Aschen, 
Glasbruch) eingesetzt werden. Es ist dann ein 
Schutzwirksamkeitsnachweis insbesondere im Hinblick 
auf eine Beeinträchtigung der Oberflächenbeschaffenheit 

einer Masse pro Flächeneinheit von min-

destens 400 g/m² direkt auf der Kunst-

stoffdichtungsbahn als Einbauhilfe gegen 

Beschädigung und einem zugelassenen 

Trenngeotextil auf der Sandschicht erlaubt. 

3. Rein geosynthetische Schutzschicht unter 

Verwendung von Vliesstoffen oder Ver-

bundstoffen aus Geweben, Geogittern oder 

anderen Geokunststoffen. 

2.2. Schutzschichten für Basis-
abdichtungen 

Zulassungen für Schutzschichten in Basisab-

dichtungen im Sinne der Feststellungen der 

generellen Eignung unter Berücksichtigung der 

Anforderungen der Deponieverordnung (s. 

DIN 19667, Rundkorn oder doppelt gebroche-

ner Split der Korngruppe 16/32 mm als Ent-

wässerungsschicht) und üblicher Auflast von 

bis zu 900 kN/m² werden nur für geosyntheti-

sche Komponenten in der Kombischutzschicht 

(Schutzschichtsystem nach Nr. 1) und für 

Komplettsysteme nach Nr. 2 i) erteilt. Für das 

zu Nr. 2 i) äquivalent zu betrachtende System 

nach Nr. 2 ii) wird keine Zulassung als Schutz-

schicht benötigt. Die Eignung der hier verwen-

deten geotextilen Träger- und Trennschicht 

muss jedoch nach der Zulassungsrichtlinie für 

Geotextilien zum Filtern für Deponieabdichtun-

gen durch eine Zulassung der BAM nachgewie-

sen werden. In diesen Fällen ist kein Schutz-

wirksamkeitsnachweis mehr erforderlich2.  

 

2.3. Ausnahmeregelung für rein 
geosynthetische Schutz-
schichten in Basisabdichtun-
gen  

Schutzschichten nach Nr. 3 können in der Ba-

sisabdichtung nur in Sonderfällen eingesetzt 

werden. Insbesondere auf Böschungen werden 

z. T. feinkörnigere Dränmaterialien, z. B. mi-

neralisches Material der Körnung 8/16 mm, 

der Dichtungsbahn erforderlich, .Gegebenenfalls muss ein 
Schutzvliesstoff eingebaut werden. Die Anforderungen an 
die Kornverteilung für Systeme nach Nr. 1 entsprechend 
Kapitel 6 und Systeme nach Nr. 2 (Korngröße 0/2 mm) 
müssen auch hier eingehalten werden. 
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verwendet. Sind zudem die geplanten Auflas-

ten gering (z. B. kleiner als 300 kN/m2) und in 

der Umgebung der Schutzschicht herrschen 

Temperaturverhältnisse, die denen in natürli-

chen Böden ähneln (mittlere Temperatur 

≤ 20 °C), so kann unter diesen Voraussetzun-

gen die folgende Variante eine ausreichende 

Schutzwirkung bieten: 

 

Verwendung einer rein geosynthetischen 

Schutzschicht direkt unter der minerali-

schen Dränschicht. Im Zulassungsschein 

muss die Verwendung der rein geosyntheti-

schen Schutzschicht für diese Sonderrege-

lung ausdrücklich vorgesehen sein. Ein 

Vliesstoff muss dabei eine Masse pro Flä-

cheneinheit von mindestens 2000 g/m2 (s. 

Tabelle 2) aufweisen. Projektbezogen kann 

die Masse pro Flächeneinheit deutlicher grö-

ßer sein. Das maximal zulässige Produkt 

wird in der Zulassung geregelt. 

 

Der Einbau dieser Variante in Basisabdichtun-

gen ist unter den genannten Bedingungen zu-

lässig, wenn für den beim Bauvorhaben ge-

wählten Abdichtungsaufbau ein Nachweis der 

mechanischen Schutzwirksamkeit nach dem in 

Abschnitt 3.2 beschriebenen Prüfverfahren ge-

führt wurde. Die in Abschnitt 3.3 genannten 

Anforderungen an die mechanische Schutz-

wirksamkeit müssen erfüllt werden. Mit der 

Prüfung darf nur eine in der Durchführung der 

Versuche erfahrene Prüfstelle beauftragt wer-

den. Die zuständige Behörde muss der Aus-

wahl der Prüfstelle zustimmen. 

2.4. Schutzschichten für Oberflä-
chenabdichtungen 

Schutzschichten für Basisabdichtungen kön-

nen auch in Oberflächenabdichtungen einge-

setzt werden. Schutzschichten nach Nr. 3, also 

rein geosynthetische Schutzschichten, werden 

im Sinne der Feststellung der generellen Eig-

nung uneingeschränkt nur für Oberflächenab-

dichtungen zugelassen.  

Für diese Art der Schutzschichten ist 

projektspezifisch, in jedem Einzelfall ein 

Schutzwirksamkeitsnachweis zu führen. Die 

Produkteigenschaften, welche die mechani-

sche Schutzwirkung unmittelbar bestimmen, 

können bei rein geosynthetischen Schutzlagen 

nach Maßgabe des in jedem Einzelfall durchzu-

führenden Schutzwirksamkeitsnachweises in 

gewissem Umfang an die Bedingungen des 

Einzelfalls angepasst werden. Bei den üblicher-

weise verwendeten Vliesstoffen lässt sich z. B. 

die Masse pro Flächeneinheit variieren. Im Zu-

lassungsschein wird daher ein zulässiger Be-

reich für diese Eigenschaften angegeben. Bei 

Vliesstoffen in Oberflächenabdichtungen muss 

die Masse pro Flächeneinheit mindestens 

800 g/m² betragen (s. Tabelle 2). Solche Pro-

dukte mit unterschiedlichen mechanischen Ei-

genschaften, die aus den gleichen Werkstoffen 

und Fasern mit dem gleichen Produktionsver-

fahren am selben Standort hergestellt werden, 

bilden eine Produktfamilie. Die Prüfungen zur 

Beständigkeit und Alterung werden in der Re-

gel nur an einem Produkt der Familie mit re-

präsentativen Werten der mechanischen Ei-

genschaften durchgeführt. Bei Vliesstoffen ist 

dies z. B. eine Masse pro Flächeneinheit von 

1200 g/m². Die Einzelheiten werden im Zulas-

sungsschein geregelt. 

Zu diesen Systemen können auch gemäß der 

DepV durch die BAM zugelassene Kunststoff-

Dränelemente gezählt werden, wenn dies im 

entsprechenden Zulassungsschein vorgesehen 

ist. Kunststoff-Dränelemente sind ausnahms-

los auf den Einsatz in Deponieoberflächenab-

dichtungen beschränkt. 

3. Schutzwirksamkeit 

3.1. Nachweis der mechanischen 
Schutzwirksamkeit 

Zugelassene Schutzschichten nach Nr. 1 

(Kombischutzschicht) wie nach Nr. 2 (z. B. 

Komplettsysteme) bieten bei den üblichen Ent-

wässerungsschichten (s. DIN 19667) bis zu 

Auflasten von 900 kN/m² eine ausreichende 
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Schutzwirkung für die Kunststoffdichtungs-

bahn in der Basisabdichtung. Mit der Erteilung 

der Zulassung sind daher Prüfungen der 

Schutzwirksamkeit bei einzelnen Deponiebau-

vorhaben nicht mehr erforderlich. Bestehen 

beim Einsatz spezieller mineralischer Baustoffe 

in der Kombischutzschicht jedoch Zweifel an 

der ausreichenden Festigkeit des Materials, so 

müssen entsprechende Eignungsprüfungen 

durchgeführt werden. Erst bei einer Auflast 

von > 900 kN/m², mineralischer Dränschicht 

> 16/32 mm oder einer Kornform abweichend 

von doppelgebrochenem oder Rundkorn, muss 

im Einzelfall die Schutzwirkung dieser Systeme 

geprüft werden.  

In den Sonderfällen, in denen rein geosynthe-

tische Schutzschichten in Basisabdichtungen 

verwendet werden können (s. Abschnitt 2.3), 

ist im Einzelfall ein Schutzwirksamkeitsnach-

weis zu führen.  

Beim Einsatz von rein geosynthetischen 

Schutzlagen, die für die Oberflächenabdich-

tung zugelassen wurden, müssen Schutzwirk-

samkeitsnachweise im Labor sowie in prakti-

schen Einbauversuchen im Rahmen der Ein-

richtung des Versuchsfeldes durchgeführt wer-

den, um die Masse pro Flächeneinheit oder an-

dere für die mechanische Schutzwirkung un-

mittelbar relevante Eigenschaften des Geotex-

tils zu optimieren. Die für die Basisabdichtung 

zugelassenen Schutzschichten nach Nr. 1 und 

Nr. 2 können auch ohne weitere Nachweise in 

der Oberflächenabdichtung verwendet werden. 

3.2. Prüfverfahren zum Nach-
weis der mechanischen 
Schutzwirkung  

Die mechanische Schutzwirkung wird mithilfe 

eines modifizierten Zeitstand-Lastplatten-

druckversuchs überprüft. Diese Schutzwirk-

samkeitsprüfung wird in der GDA-Empfehlung 

E 3-9 „Eignungsprüfung für Geokunststoffe“ 

erläutert.  

 
3 Die Bedeutung und Ableitung diese Kriteriums wird in 
Werner Müller, „HDPE Geomembranes in Geotechnics“, 

3.3. Anforderungen an die 
mechanische Schutzwirk-
samkeit  

Es treten bei fast allen Schutzschichten Verfor-

mungen in der Dichtungsbahn auf, die quanti-

tativ anhand der Eindellung im Weichblech be-

urteilt werden müssen. Dies gilt auch für Sand-

matten, wo solche Eindellungen oder Aufwöl-

bungen an typischen Stellen z. B. bei den Stö-

ßen, an Überlappstellen oder bei Abdrücken 

von Strukturen des Verpackungsmaterials auf-

treten. 

Schutzschichten sind geeignet, wenn die nach 

der mechanischen Schutzwirksamkeitsprüfung 

mit einer bestimmten Auflast im Weichblech 

konservierten Eindellungen nur Wölbbo-

gendehnungen kleiner als 0,25 % zeigen3 und 

keine die Funktionstüchtigkeit möglicherweise 

nachteilig verändernde Beschädigungen (z. B. 

Kerben oder Riefen in der Oberfläche der Dich-

tungsbahn) aufgetreten sind. Die geotextile 

Verpackung des Sandes darf z. B. durch Be-

schädigungen nicht ihr Rückhaltevermögen 

verlieren. Der mechanische Schutzwirksam-

keitsnachweis ist dann bis zu der Auflast er-

bracht worden, welche die um den Lasterhö-

hungsfaktor verminderte Prüflast ergibt. 

4. Zulassungsgegenstand 

4.1. Allgemeines 

Zulassungsgegenstand sind geotextile Schutz-

lagen in Schutzschichten mit zusätzlicher mi-

neralischer Schutzlage (Kombischutzschicht), 

Komplettsysteme aus mineralischen Baustof-

fen und wesentlichen geotextilen Verpa-

ckungskomponenten sowie rein geosyntheti-

sche Schutzschichten. Wesentlich sind geosyn-

thetische Komponenten dann, wenn sie nicht 

nur als temporäre Einbauhilfe dienen, sondern 

darüber hinaus zur langzeitigen Wirksamkeit 

der Schutzschicht beitragen. Im Folgenden 

Springer Verlag, Berlin, 2007, S. 314 erläutert. 
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werden die geotextilen Schutzlagen in der 

Kombischutzschicht, die wesentlichen geotex-

tilen Komponenten in den Komplettsystemen 

und die rein geosynthetischen Schutzschichten 

zusammenfassend als geosynthetische Kom-

ponenten bezeichnet. Produkte mit unter-

schiedlichen mechanischen Eigenschaften, die 

aus den gleichen Werkstoffen und Fasern mit 

dem gleichen Produktionsverfahren am selben 

Standort hergestellt werden, bilden eine Pro-

duktfamilie. Die Prüfungen zur Beständigkeit 

und Alterung werden in der Regel nur an einem 

Produkt der Familie mit repräsentativen Wer-

ten der mechanischen Eigenschaften durchge-

führt. Bei Vliesstoffen wird in der Regel das 

Produkt mit dem geringsten Verhältnis von 

Masse pro Flächeneinheit untersucht. Die Ein-

zelheiten werden im Zulassungsschein gere-

gelt. 

Eine auf der Grundlage dieser Richtlinie zuge-

lassene Schutzschicht ist grundsätzlich auch für 

die Sicherung von Altlasten und die Abdichtung 

von jenen Deponien geeignet, die nicht der 

DepV unterliegen. 

Der Zulassungsgegenstand muss mit definier-

ten, reproduzierbaren Eigenschaften werks-

mäßig oder nach einem genau festgelegten 

Verfahrensablauf auf der Baustelle hergestellt 

werden. 

Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der 

Hersteller des Zulassungsgegenstandes, d. h. 

in der Regel der Hersteller der geosyntheti-

schen Komponente bzw. der Hersteller des 

Komplettsystems. Für das Zulassungsverfah-

ren ist es erforderlich, dass die jeweiligen Roh-

stoffhersteller und die Vorprodukthersteller 

den Antragsteller unterstützen. Bei Komplett-

systemen können im Zulassungsschein vom 

Hersteller für den Einbau autorisierte Verlege-

fachbetriebe angegeben werden. 

Die geosynthetische Komponente und das 

Komplettsystem müssen durch den Antragstel-

ler vollständig und eindeutig beschrieben wer-

den. Dazu gehört eine Beschreibung des Pro-

duktionsverfahrens sowie der dabei verwende-

ten Komponenten und Vorprodukte, genaue 

Angaben über die Art und Spezifikation der 

Werkstoffe und Art und Menge von polymerge-

bundenen Zuschlagstoffen (Masterbatch) oder 

anderen Zuschlagstoffen, die bei der Produktion 

von Vorprodukten und dem Produkt selbst ver-

wendet werden sowie die Angaben zu den cha-

rakteristischen Eigenschaften des Produkts. 

Der Zulassungsgegenstand wird im Zulas-

sungsschein, insbesondere bei Komplettsyste-

men, durch detaillierte Erläuterung des Auf-

baus aus geotextilen Komponenten und mine-

ralischer Schutzlage und durch die Abmessun-

gen sowie durch die im Folgenden erläuterten 

Angaben genau beschrieben. 

Die Produktion muss im Rahmen eines Quali-

tätsmanagementsystems eigen- und fremd-

überwacht werden. 

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mit-

geteilt und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt 

dies nicht, so verliert die Zulassung ihre Gültig-

keit. 

4.2. Werkstoff und Eigenschaf-
ten der Vorprodukte der 
geosynthetischen Kompo-
nente 

Im Zulassungsschein werden der Formmas-

senhersteller und die Formmasse (Typenbe-

zeichnung) der Vorprodukte (z. B. Fasern, Fila-

mente, Folienbändchen, Spleißgarne, Multifila-

mentgarne etc.), aus denen die geosyntheti-

sche Komponente gefertigt wird, mit der Her-

stellerspezifikation für die Dichte, die 

Schmelze-Massefließrate und gegebenenfalls 

für den Rußgehalt angegeben. Weitere ver-

trauliche Angaben zu den Formmassen (Mole-

külmassenverteilung, Additive etc.) und zu den 

polymergebundenen Zuschlagstoffen (Herstel-

ler, Typenbezeichnung und genau Rezeptur) 

oder sonstigen Zuschlagstoffen sowie Proben-

material müssen bei der Zulassungsstelle hin-

terlegt werden. Zusätzliche Angaben müssen 

gemacht werden, wenn diese für die eindeu-

tige Festlegung des Werkstoffs erforderlich 

sind.  

Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung 

zwischen dem Hersteller der Vorprodukte und 
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dem Hersteller der geosynthetischen Kompo-

nente über die Spezifikation aller verwendeten 

Werkstoffe bestehen. Im Anhang zur Zulas-

sung gibt der Zulassungsnehmer eine rechts-

verbindliche Erklärung über die verwendeten 

Werkstoffe und Vorprodukte ab. Die eindeutige 

Festlegung der Werkstoffe, die Möglichkeit der 

Überprüfbarkeit der Angaben durch die Zulas-

sungsstelle und die Möglichkeit einer Kontrolle 

anhand der spezifizierten Werte ist grundsätz-

lich Voraussetzung, um eine Zulassung ertei-

len zu können.  

Im Zulassungsschein werden die Art der Vor-

produkte, deren Typenbezeichnung, gegebe-

nenfalls Angaben zur Spezifikation (Mittelwert 

und zulässige Toleranzen) ausgewählter Ei-

genschaften (z. B. Titer und mechanische Ei-

genschaften) und gegebenenfalls die Herstel-

ler angegeben. Angaben zu weiteren wesentli-

chen Eigenschaften müssen bei der Zulas-

sungsstelle vertraulich hinterlegt werden. Die 

im Zulassungsschein aufgeführten Eigenschaf-

ten werden bei der Eigenüberwachung beim 

Vorprodukthersteller und bei der Eingangskon-

trolle, Eigen- und Fremdüberwachung beim 

Hersteller der geosynthetischen Komponente 

überprüft (s. Tabelle 4).  

In Tabelle 1 sind die wesentlichen Eigenschaf-

ten von Fasern, Filamenten, Folienbändchen, 

Spleißgarnen, Multifilamentgarnen etc. ange-

geben. Bei anderen Vorprodukten ergeben sich 

weitere bzw. andere wesentliche Eigenschaf-

ten, die im Einzelfall in Anlehnung an diese Ta-

belle festgelegt werden. 

4.3. Eigenschaften der 
geosynthetischen Kompo-
nente 

Im Zulassungsschein werden die charakteristi-

schen Eigenschaften (hydraulische und me-

chanische Eigenschaften) der geosyntheti-

schen Komponente in Anlehnung an 

DIN EN 13257 (s. Tabelle 2) angegeben. Diese 

Eigenschaften werden bei der Eigen- und 

Fremdüberwachung der Produktion überprüft.  

Dazu werden die charakteristischen Werte für 

die Beurteilung im Rahmen der Eigen- und 

Fremdüberwachung im Zulassungsschein fest-

gelegt. Die charakteristischen Werte ergeben 

sich aus dem Mittelwert und der zulässigen To-

leranz, die vom Hersteller auf der Grundlage 

einer statistischen Auswertung eigener Mess-

ergebnisse oder unter Berücksichtigung erfah-

rungsgestützter Sicherheitsfaktoren angege-

ben werden. 

Bei den geosynthetischen Komponenten (z. B. 

Geocontainern) von Komplettsystemen kön-

nen sich weitere bzw. andere charakteristische 

Eigenschaften (z. B. Zugfestigkeit von Nähten 

und Verbindungen; s. DIN EN ISO 10321) er-

geben, die im Einzelfall in Anlehnung an Ta-

belle 2 festgelegt werden. 

Soweit nicht speziell angefertigte Produkte in 

Komplettsystemen verwendet werden, müssen 

die als wesentliche geosynthetische Kompo-

nente verwendeten Produkte über eine CE-

Kennzeichnung nach der DIN EN 13257 verfü-

gen. Die charakteristischen Werte können aus 

dem CE-Begleitdokument entnommen werden. 

Im Abschnitt 4 werden die Zulassungsanforde-

rungen an bestimmte charakteristische Eigen-

schaften angegeben. 

Das Datenblatt der geosynthetischen Kompo-

nente oder des Komplettsystems muss min-

destens die Daten zu den für die Eigenüberwa-

chung relevanten Eigenschaften dokumentie-

ren. 

4.4. Eigenschaften der minerali-
schen Schutzlage 

Bei Komplettsystemen werden wesentliche Ei-

genschaften der mineralischen Schutzlage (Art 

des Materials, Körnung, Kalziumcarbonatge-

halt, Dicke und Masse pro Flächeneinheit der 

Schutzlage) und die zugehörigen charakteristi-

schen Werte im Zulassungsschein angegeben. 

Die charakteristischen Werte dienen als 

Grundlage für die Eigen- und Fremdüberwa-

chung bei der Produktion der Komplettsys-

teme. 
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4.5. Kennzeichnung 

Das zugelassene Produkt muss mit einer fort-

laufenden Kennzeichnung nach 

DIN EN ISO 10320 versehen und verpackt 

sein. Aus der Kennzeichnung müssen mindes-

tens die Produktbezeichnung und die Zulas-

sungsnummer hervorgehen. Die Kennzeich-

nung muss so aufgedruckt werden, dass sie 

dauerhaft gut lesbar ist. Sie muss insbeson-

dere so haltbar sein, dass sie den Transport, 

die Lagerungs- und die Einbaubeanspruchun-

gen übersteht. Jede Liefereinheit (z. B. Rolle) 

muss ein Etikett gemäß DIN EN ISO 10320 

tragen, aus dem der Hersteller, die Art des 

Produktes bzw. die Produktbezeichnung, Ab-

messungen, Gewicht sowie ein firmeninterner 

Code (z. B. Rollennummer) hervorgeht, aus 

dem direkt oder indirekt der Zeitpunkt der Pro-

duktion abgelesen werden kann und der in ein-

deutiger Weise den Unterlagen und Ergebnis-

sen der Qualitätssicherungsmaßnahmen an 

der Liefereinheit zugeordnet ist. Im Einzelfall 

können weitere Angaben festgelegt werden. 

Ein Musteretikett wird der Zulassung als An-

lage beigefügt. 

4.6. Produktionsstätte und 
Produktionsverfahren 

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller 

detailliert zu beschreibende Produktionsver-

fahren werden als Bestandteil der Zulassung 

festgeschrieben. Alle speziellen vertraulichen 

Angaben zum Produktionsverfahren werden 

bei der Zulassungsstelle hinterlegt. Vor Ertei-

lung der Zulassung überzeugt sich die Zulas-

sungsstelle durch einen Besuch beim Herstel-

ler in der Produktionsstätte sowie beim Her-

steller der Vorprodukte in der Produktions-

stätte von der Richtigkeit der zum Produktions-

verfahren und zu den Geräten und Maschinen 

gemachten Angaben sowie davon, dass quali-

fiziertes Personal, Räume, Prüfeinrichtungen 

und sonstige Ausstattungen der Produktions-

stätte und des Prüflabors eine einwandfreie 

Produktion und eine anforderungsgerechte Ei-

genüberwachung der Produktion 

gewährleisten.  

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, 

wie aus dem gewählten Produktionsverfahren 

sich ergebende potentielle Beeinträchtigungen 

einer einwandfreien Produktion durch Maßnah-

men im Verfahrensablauf und im Qualitätsma-

nagement ausgeschlossen werden. 

5. Anforderungen an die geo-
synthetischen Komponen-
ten 

Im Folgenden werden die Zulassungsanforde-

rungen an die Eigenschaften der geosyntheti-

schen Komponente beschrieben. Die Prüfun-

gen werden von der BAM im Fachbereich 4.3, 

Themenfeld „Kunststoffe in der Geo- und Um-

welttechnik“, und in von der BAM anerkannten 

Prüfstellen durchgeführt (s. Abschnitt 13). Es 

werden dabei Prüfungen zu den allgemeinen 

physikalischen und mechanischen Eigenschaf-

ten, zur Beständigkeit und Alterung, Schutz-

wirksamkeit und zum Bodenrückhaltevermö-

gen durchgeführt. 

In begründeten Einzelfällen kann die Zulas-

sungsstelle abweichend von den hier aufge-

führten technischen Anforderungen und in Er-

gänzung dazu Sonderregelungen treffen. Diese 

besonderen technischen Anforderungen wer-

den nach Rücksprache und Erörterung mit dem 

Fachbeirat für die Zulassung festgelegt. 

5.1. Allgemeine physikalische 
und mechanische Eigen-
schaften 

Tabelle 2 nennt die allgemeinen physikalischen 

und mechanischen Eigenschaften und zugehö-

rigen charakteristischen Werte für Vliesstoffe 

und Gewebe. Diese dienen als Identifikations-

merkmale sowie als Vergleichsgrößen im Rah-

men der Qualitätssicherung. 

Bei den Vliesstoffen in Schutzschichten nach 

Nr. 1 muss der charakteristische Wert (defi-

niert als Mittelwert über die Rollenbreite – 

Standardabweichung) der Masse pro 
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Flächeneinheit ≥ 1200 g/m² sein. Bei als rein 

geosynthetische Schutzschicht in Oberflächen-

abdichtungen verwendeten Vliesstoffen muss 

der charakteristische Wert der Masse pro Flä-

cheneinheit ≥ 800 g/m² sein. Bei den nach der 

Ausnahmeregelung (Abschnitt 2.3) in Basisab-

dichtungen als rein geosynthetische Schutz-

schicht verwendeten Vliesstoffen muss der 

charakteristische Wert der Masse pro Flächen-

einheit ≥ 2000 g/m² sein. 

In Anlehnung an Tabelle 2 werden für andere 

geosynthetische Komponenten Eigenschaften, 

Prüfgrößen, charakteristische Werte und Prüf-

verfahren festgelegt. Für den Baustellenbe-

trieb ist eine ausreichende Robustheit erfor-

derlich (s. dazu Abschnitt 9). Die Vliesstoffe in 

Schutzschichten nach Nr. 1 (Kombischutz-

schicht) und die rein geosynthetischen Schutz-

schichten müssen zur Geotextilrobustheits-

klasse (GRK) 5 gehören. Geotextile Verpa-

ckungen sollten zur GRK 3 gehören. Das tech-

nische Verfahren des Verpackens kann Abwei-

chungen davon erforderlich machen. In diesen 

Fällen sind besondere Maßnahmen beim Ein-

bau zu beachten. 

5.2. Beständigkeit und Alterung 

5.2.1. Beständigkeit gegen Chemikalien 

Die Beständigkeit gegen Chemikalien wird in 

einem Immersionsversuch in Anlehnung an 

DIN EN 14414 geprüft (s. Tabelle 3a Nr. 3.1). 

Weitere Hinweise zum Prüfverfahren werden 

auf der Internetseite der BAM gegeben4. Die 

Chemikalien werden aus der dort aufgeführten 

Liste der konzentrierten Medien ausgewählt. 

Die Auswahl der Prüfmedien orientiert sich an 

der Funktion der geosynthetischen Kompo-

nente in der Schutzschicht und an den für den 

jeweiligen Werkstoff unter Deponiebedingun-

gen relevanten Schädigungsmechanismen (Al-

terungsvorgängen bei 

 
4 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

5 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42. 

Chemikalieneinwirkung). 

Für Polyolefine (Polyethylen (PE), Polypropylen 

(PP)) wird in der Regel nur die Beständigkeit 

gegen Benzine, aromatische Kohlenwasser-

stoffe, Paraffin-, Schmier- und Heizöle, Diesel-

kraftstoffe, aliphatische Kohlenwasserstoffe 

und oxidierende anorganische Mineralsäuren 

geprüft. Als oxidierende anorganische Säure 

wird eine wässrige Lösung mit 25 Vol.-% konz. 

Salpetersäure verwendet.  

5.2.2. Beständigkeit gegen Oxidation und 

Hydrolyse 

Die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau 

bei geosynthetischen Komponenten aus Po-

lyolefinen wird in Warmlagerungsversuchen im 

Umluftwärmeschrank in Anlehnung an 

DIN EN ISO 13438 und in Auslaugversuchen in 

Anlehnung an DIN EN 12447 bei einer Lage-

rungstemperatur von jeweils 80 °C geprüft 

(Tabelle 3b Nr. 3.4 und 3.5)5. Die Lagerungs-

zeit muss mindestens ein Jahr betragen. Un-

tersucht werden die Veränderungen der me-

chanischen Kennwerte (Zugfestigkeit und Deh-

nung bei der Zugfestigkeit) sowie des Stabi-

lisatorgehalts und der Kristallinität. Der Stabi-

lisatorgehalt wird nach einer Fest-flüssig-Ex-

traktion durch UV-Spektroskopie, HPLC-Ana-

lyse oder indirekt über OIT-Messungen am 

Produkt selbst bestimmt. Das gewählte Mess-

verfahren richtet sich nach der Art der Stabili-

sierung. Die Kristallinität wird in einer DSC-

Messung ermittelt. Die Anforderungen werden 

in Tabelle 3 festgelegt.  

Anforderungen an andere Rohstoffe/Arten von 

Produkten (z. B. Polyester) werden in sinnge-

mäßer Übertragung der Anforderungen an die 

Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau 

festgelegt. In Tabelle 3 Nr. 3.6 werden z. B. 

die Immersionsversuche zur Prüfung der Be-

ständigkeit gegen den hydrolytischen Abbau 

bei Geotextilien aus Polyestern angegeben6. 

6 Schröder, H. F.: Ermittlung des Einflusses der alkalischen 

Hydrolyse auf die Langzeitbeständigkeit von hochfesten 
Polyester (PET)-Garnen für Geotextilien. Faunhofer IRB 
Verlag, 1999. 
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5.2.3. Beständigkeit gegen Witterung 

Die Prüfung erfolgt nach der Prüfmethode der 

DIN EN 12224 (s. Tabelle 3 Nr. 3.2).  

Grundsätzlich sollten die geosynthetischen 

Komponenten der Schutzschichten möglichst 

wenig UV-Strahlung ausgesetzt werden, da 

diese in der Regel Kunststoffe stark bean-

sprucht. UV-Strahlung verschlechtert die Sta-

bilisierung und kann autokatalytische Reaktio-

nen in Gang setzen, die auch nach der Abde-

ckung noch weiterlaufen. Abweichend von der 

DIN EN 12224 gilt daher auch bei hoher Witte-

rungsbeständigkeit die Grundregel, dass die 

eingebaute geosynthetischen Komponente in-

nerhalb von zwei Tagen überbaut werden soll 

und spätestens innerhalb einer Woche über-

baut werden muss. 

5.2.4. Beständigkeit gegen 

Mikroorganismen 

Erdeingrabversuche in Anlehnung an 

DIN EN 12225 in mikrobiell aktiver Erde sollen 

eine Mindestbeständigkeit gegen die vielfälti-

gen in einer Deponie möglichen mikrobiellen 

Angriffe sicherstellen (s. Tabelle 3 Nr. 3.3). Bei 

Geotextilien aus Polyolefinen und Polyestern 

ist diese Prüfung in der Regel entbehrlich. 

5.2.5. Umweltverträglichkeit von 

Zusätzen und Verarbeitungshilfen 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und 

Verarbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müssen 

umweltverträglich sein. Die Unbedenklichkeit 

muss nach dem im FGSV-Merkblatt7 Ab-

schnitt 6.28 angegebenen Verfahren nachge-

wiesen werden. 

5.3. Bodenrückhaltevermögen 

Geotextile Komponenten, die als Erosions-

schutz für mineralische Schutzlagen (z. B. 

Sand) eingesetzt werden, müssen über ein 

ausreichendes Bodenrückhaltevermögen 

 
7 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von 
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den 
Checklisten für die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues (C Geok E). FGSV-Verlag, Köln, 

verfügen. Das Rückhaltevermögen wird durch 

die charakteristische Öffnungsweite nach 

DIN EN ISO 12956 quantitativ erfasst. Die An-

forderungen werden im Einzelfall unter Be-

rücksichtigung der Filterregeln festgelegt8. 

6. Anforderungen an die 
mineralische Schutzlage 

An die mineralischen Schutzlagen in den 

Schutzschichten sind zunächst in sinngemäßer 

Übertragung die gleichen Anforderungen 

hinsichtlich der chemischen Beständigkeit – 

z. B. Beschränkung des 

Kalziumcarbonatanteils, der Raumbeständig-

keit, usw. – zu stellen, wie an die 

mineralischen Materialien der Entwässerungs-

schicht. Hier sei insbesondere auf die 

DIN 19667 sowie auf die GDA-Empfehlung 

E 3-12 „Eignungsprüfung mineralischer Ent-

wässerungsschichten“ verwiesen, in der die 

Anforderungen an die Materialien der 

Flächenentwässerung ausführlich dargestellt 

werden. Die GDA-Empfehlungen können über 

die Internetseite www.gdaonline.de einge-

sehen werden. 

Die mineralische Schutzlage im Schutzschicht-

system Nr. 1 (Kombischutzschicht) muss für 

die Lastverteilung über dem Vliesstoff ausrei-

chend feinkörnig sein. Sie muss jedoch auch 

gegen das Material der Flächenentwässerung 

mit der Körnung 16/32 mm nach geometri-

schen Filterkriterien filterstabil sein. Die Kör-

nungslinie der mineralischen Komponente in 

der Kombischutzschicht muss daher in dem in 

Abbildung 1 dargestellten Körnungsbereich lie-

gen. Bei der Verwendung eines zugelassenen 

Filtergeotextils kann jedoch auch minerali-

sches Material mit feinerer Körnung verwendet 

werden. Für mineralische Komponenten in 

Schutzschichten nach Nr. 2 (z. B. 

2005. 

8Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DWA Merkblatt 511, Filtern mit Ge-
okunststoffen. Hennef: Verlag DWA, 2017. 
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Komplettsysteme) werden im Einzelfall im Zu-

lassungsschein Anforderungen festgelegt. Es 

kommen auch Deponieersatzbaustoffe in Be-

tracht, sofern die Anforderungen an die 

Beständigkeit und den Körnungsbereich sowie 

die Anforderungen der DepV erfüllt werden.  

 

 

 
 

Abb. 1:  Bevorzugter Körnungsbereich für eine nach geometrischen Kriterien filterstabile mineralische 
Schutzlage in der Kombischutzschicht.  

 
 

Der Sand in Schutzschichten nach Nr. 2 (z. B. 

Komplettsysteme) muss nach der Anforderung 

der GDA-Empfehlung E 3-12 chemisch bestän-

dig sein. Weiterhin sind die Hinweise der TL 

Gestein-StB9 und der DIN EN 13242 zur Quali-

tätssicherung beim Bauen mit mineralischen 

Materialien zu beachten. 

 
9  Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im 
Straßenbau (TL Gestein-StB), Ausgabe 2004 in der 

Fassung von 2007, Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV), Köln. 
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7. Eigen10- und Fremdüberwa-
chung bei der Produktion 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwa-

chung nach Anhang 1 Nummer 2.1 der DepV 

muss eine gleichmäßige Qualität der Produktion 

der Vorprodukte und der geosynthetischen 

Komponente sowie der werkseitig gefertigten 

(also nicht erst auf der Baustelle hergestellten) 

Komplettsysteme sicherstellen. Die Durchfüh-

rung dieser Maßnahmen bei den Vorprodukten 

und geosynthetischen Komponenten sowie 

Komplettsystemen muss in ein Qualitätsmana-

gementsystem eingebunden sein, das nach 

DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Die Eigenüber-

wachung bzw. „das System der werkseigenen 

Produktionskontrolle“ bei der Produktion der 

geosynthetischen Komponenten und Kom-

plettsystemen hat grundsätzlich den Anforde-

rungen der DIN EN 13257 Abschnitt 5.4 und 

Anhang A zu entsprechen. 

Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Organi-

gramm, aus dem die Zuständigkeiten hervorge-

hen, und die die Eigenüberwachung betreffen-

den Arbeitsanweisungen und Prüfpläne müssen 

der Zulassungsstelle vorgelegt werden.  

Tabelle 4 beschreibt die Verzahnung von Ein-

gangskontrollen und –prüfungen, Eigenüber-

wachung und Fremdüberwachung beispielhaft 

für Geotextilien. Art und Häufigkeit der Prü-

fung müssen mit der Zulassungsstelle abge-

stimmt und im Anhang zum Zulassungsschein 

beschrieben werden. 

7.1. Eingangskontrollen und 
-prüfungen 

Die Übereinstimmung der eingesetzten Form-

massen und Zuschlagstoffe – z. B. der Basis-

polymere und des Additiv-Batches – für die 

Vorprodukte mit den Materialien, die bei der 

Produktion der Prüfmuster für das Zulassungs-

verfahren verwendet wurden, muss vom je-

weiligen Hersteller der Vorprodukte anhand 

des Abnahmeprüfzeugnisses 3.1 in Anlehnung 

 
10 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen 
(Bauproduktenrichtlinie) inzwischen als werkseigene 

an DIN EN 10204 kontrolliert werden. Die Er-

gebnisse dieser Eingangskontrolle und –prü-

fungen sowie die Prüfungen der Eigenüberwa-

chung des Vorproduktherstellers müssen für 

jede Lieferung des Vorprodukts durch ein Ab-

nahmeprüfzeugnis 3.1 dokumentiert werden.  

Art und Umfang der erforderlichen Eingangs-

prüfungen an den Vorprodukten durch den 

Hersteller der geosynthetischen Komponente 

werden ausgehend von Tabelle 4 und 5 im An-

hang zum Zulassungsschein festgelegt.  

Die Übereinstimmung der eingesetzten geo-

synthetischen Komponenten und minerali-

schen Stoffe mit den Materialien, die bei der 

Produktion der Prüfmuster für das Zulassungs-

verfahren verwendet wurden, muss vom je-

weiligen Hersteller der Komplettsysteme kon-

trolliert und für jede Lieferung durch Abnah-

meprüfzeugnisse 3.1 der jeweiligen Hersteller 

von geosynthetischen Komponenten und mi-

neralischen Stoffen in Anlehnung an 

DIN EN 10204 dokumentiert werden. Art und 

Umfang der dabei erforderlichen Eingangsprü-

fungen des Herstellers der Komplettsysteme 

werden im Anhang zum Zulassungsschein fest-

gelegt. 

7.2. Eigenüberwachung der 
Produktion 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Pro-

duktion der geosynthetischen Komponenten 

und Komplettsysteme müssen bestimmte cha-

rakteristische Eigenschaften der Produkte 

überprüft werden. Dies sind z. B. bei Vliesstof-

fen die Masse pro Flächeneinheit, die Dicke, die 

Zugfestigkeit, die Dehnung bei der Zugfestig-

keit und das Durchdrückverhalten (s. Ta-

belle 4). Die zu prüfenden Eigenschaften wer-

den im Zulassungsschein angegeben. Dort 

werden auch die Kennwerte und zulässigen To-

leranzen festgelegt. Eine Erklärung des Zulas-

sungsnehmers über Inhalt, Verfahren und Um-

fang der Eingangskontrollen und -prüfungen 

und der Eigenüberwachung bei der Produktion 

ist als Anhang Bestandteil des 

Produktionskontrolle bezeichnet. 
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Zulassungsscheins.  

Die Anforderungen an den Umfang der Prüfun-

gen sind für Vliesstoffe in Tabelle 5 angegeben. 

Für andere geosynthetische Komponenten 

bzw. Komplettsysteme werden die Prüfhäufig-

keiten im Rahmen des Zulassungsverfahrens 

nach dem Stand der Technik festgelegt.  

Die Daten aus der Überwachung müssen über 

zehn Jahre so archiviert werden, dass jederzeit 

eine Zuordnung der Prüfergebnisse zu einer 

Liefereinheit möglich ist. Auf Verlangen sind 

die Daten der Zulassungsstelle zugänglich zu 

machen. 

Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüf-

zeugnis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 

ausgestellt werden. Die Prüfwerte im Abnah-

meprüfzeugnis müssen den Liefereinheiten, an 

denen sie gemessen wurden, zugeordnet wer-

den können. 

7.3. Fremdüberwachung 

Die laufende Produktion der geosynthetischen 

Komponenten bzw. Komplettsysteme wird 

durch eine mit der BAM vereinbarte, neutrale 

Stelle überwacht (s. Abschnitt 13). Die mit der 

Fremdüberwachung beauftragte Prüf- und In-

spektionsstelle muss über ausreichend qualifi-

ziertes Personal und die notwendigen Prüfein-

richtungen verfügen. Die Fremdüberwa-

chungsberichte sollen von ihr spätestens zwei 

Monate nach dem Probeneingang fertiggestellt 

und verteilt worden sein. Prüfungen, für wel-

che die Prüf- und Inspektionsstelle nicht akkre-

ditiert ist, können durch ein dafür akkreditier-

tes Labor im Unterauftrag durchgeführt wer-

den. Der zwischen Hersteller und Überwa-

chungsstelle geschlossene gültige Überwa-

chungsvertrag muss der BAM vorgelegt wer-

den. 

Die Überwachung umfasst eine Werkstoffiden-

tifikation, die Prüfung und Kontrolle der Vor-

produkte und die Prüfung der Eigenschaften 

der geosynthetischen Komponenten bzw. 

Komplettsysteme sowie die Überprüfungen ih-

rer Produktion und der werkseigenen Produk-

tionskontrolle. Maßgebend für die Überwa-

chung sind die DIN 18200 sowie der 

Überwachungsvertrag. Der Überwachungsver-

trag muss folgende Anforderungen berücksich-

tigen: 

 

 Zu Beginn der Produktion hat sich die 

fremdüberwachende Stelle davon zu über-

zeugen, dass die Voraussetzungen für eine 

sachgemäße Produktion und eine anforde-

rungsgerechte werkseigene Produktions-

kontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion 

der geosynthetischen Komponente und der 

Komplettsysteme sind die im Anhang zum 

Zulassungsschein aufgeführten Prüfungen 

zur Identifikation und zu den Eigenschaften 

der geosynthetischen Komponente und 

Komplettsysteme durchzuführen. Tabelle 4 

zeigt ein Beispiel für Geotextilien. Beim 

Überwachungsbesuch sind durch Besichti-

gung von Labor und Produktion und durch 

Einblick in die Unterlagen Art und Umfang 

der werkseigenen Produktionskontrolle zu 

kontrollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müs-

sen in jedem Halbjahr durchgeführt wer-

den, in dem produziert wurde. Die zu un-

tersuchenden Produkte müssen nach dem 

letzten Fremdüberwachungsbesuch produ-

ziert worden sein. Die Probenahme aus der 

Produktion muss durch die überwachende 

Institution erfolgen. Bei der Überwachung 

einer Produktfamilie muss jeweils ein Pro-

dukt aus der Familie überprüft werden. Der 

Fremdüberwacher wählt nach Maßgabe der 

Produktionspläne das Produkt aus. Er sollte 

darauf achten, dass unterschiedliche Pro-

dukte in die Überwachung miteinbezogen 

werden. 

 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel 

unangemeldet durchzuführen. Der Nachweis 

über die durchgeführte Fremdüberwachung 

wird durch den aktuellen Überwachungsbericht 

erbracht, in dem die fremdüberwachende 

Stelle ihre Prüfergebnisse darstellt. Der Bericht 

wird dem überwachten Hersteller regelmäßig 

zugesandt. 
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Festgestellte Abweichungen müssen nach den 

Vorgaben der fremdüberwachenden Stelle be-

arbeitet und beseitigt werden. Produkte, die 

die Anforderungen der Zulassungen oder die-

ser Zulassungsrichtlinie nicht erfüllen, gelten 

als nicht zugelassen. Bei festgestellten Abwei-

chungen ist die BAM umgehend durch den 

Fremdüberwacher zu informieren und ihr der 

Fremdüberwachungsbericht und ein Bericht 

zur Behebung der Abweichung zu übergeben. 

Fremdüberwachungsberichte müssen der Zu-

lassungsstelle auf Verlangen vorgelegt wer-

den. 

7.4. Lieferpapiere 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und 

Fremdüberwachung leiten sich auch die Anfor-

derungen an die Art und den Umfang der Pa-

piere ab, die einer Lieferung der geosyntheti-

schen Komponenten bzw. der Komplettsys-

teme zur Dokumentation der Qualität beigelegt 

werden müssen. Erforderlich ist ein Liefer-

schein, der die Angaben zum Hersteller, die 

Typenbezeichnung, eine Aufstellung der Rol-

lennummern oder der Nummern der Lieferein-

heiten und die Abmessungen der aufgerollten 

geosynthetischen Komponente oder der Lie-

fereinheit des Komplettsystems enthält. Dazu 

gehört ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anleh-

nung an DIN EN 10204 für die geosynthetische 

Komponente mit Angaben zu den Chargen-

nummern der verarbeiteten Werkstoffe der 

Vorprodukte und den Ergebnissen der Eigen-

überwachung sowie ein entsprechendes Zeug-

nis für das Komplettsystem (z. B. Sandmatte) 

mit Angaben zu den Chargennummern der 

verarbeiteten Werkstoffe, Vorprodukte und 

geosynthetischen Komponenten sowie den Er-

gebnissen der Eigenüberwachung. 

Auf der Baustelle müssen weiterhin das Zeug-

nis der Fremdüberwachung und der vollstän-

dige Zulassungsschein vorliegen, der in 

 
11 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. 
(AK GWS e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdich-
tungssysteme e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der 
Dichtungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, 
wurden solche Güteüberwachungssysteme auf der 
Grundlage der BAM-Richtlinie aufgebaut. Die BAM auditiert 

seinem Anhang die Anforderungen an die Ei-

gen- und Fremdprüfung und die Transport-, 

Lager- und Verlegeanweisungen enthält. 

8. Anforderungen an den Ein-
bau der Schutzschichten 

Der Stand der Technik muss nicht nur von dem 

zugelassenen Geokunststoff-Produkt eingehal-

ten werden. Nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 der DepV 

muss auch der Einbau der Komponenten in das 

Abdichtungssystem nach dem Stand der Tech-

nik erfolgen. Die Einhaltung der nachfolgenden 

Anforderungen an den Einbau ist Vorausset-

zung für die Verwendbarkeit der Zulassung als 

Nachweis der Eignung einer Kunststoffdich-

tungsbahn. Dieser Abschnitt ist daher auch 

maßgebend für die abfallrechtliche Abnahme 

gemäß § 5 DepV. 

Zugelassene Schutzschichten für Kunststoff-

dichtungsbahnen dürfen grundsätzlich nur 

durch Verlegefachbetriebe eingebaut werden, 

die die Anforderungen der Zulassungsrichtli-

nie-Verlegefachbetriebe der BAM erfüllen. Die 

Nachweise der erforderlichen Qualifikation, 

Ausstattung und Erfahrung können z. B. durch 

die Anerkennung als Fachbetrieb durch eine 

Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fach-

verbandes geführt werden, der in vollem Um-

fang die Anforderungen der Richtlinie-Verlege-

fachbetriebe der BAM berücksichtigt und die 

Überwachung durch eine unabhängige, nach 

Fachkunde und Erfahrung allgemein aner-

kannte Prüfstelle durchführen lässt11. 

Beim Transport, der Lagerung und beim Ein-

bau müssen die Anforderungen aus dem Zu-

lassungsschein und der Verlegeanleitung des 

Herstellers beachtet werden. 

 

und überwacht die Verlegefachbetriebe im Rahmen dieser 
Güteüberwachung. Die vom AK GWS e. V. bzw. 
AGAS e. V. güteüberwachten Firmen erfüllen die 
Anforderungen dieser Richtlinie.  
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8.1. Standsicherheitsnachweis 

Die geosynthetischen Komponenten der 

Schutzschicht dürfen im eingebauten Zustand 

keinen dauerhaft über den gesamten Quer-

schnitt wirksamen Zugspannungen aus 

Hangabtriebskräften, Spreizkräften usw. aus-

gesetzt sein; es sei denn, im Zulassungsschein 

werden ausdrücklich Angaben dazu gemacht. 

Beim Standsicherheitsnachweis darf daher 

eine solche Zugspannung in den geosyntheti-

schen Komponenten nicht angesetzt werden. 

Bei jedem einzelnen Deponievorhaben ist ein 

Standsicherheitsnachweis für das Abdich-

tungssystem nach den Regeln der Technik zu 

erbringen. Die gilt insbesondere auch für die 

Gleitflächen zwischen Dichtungsbahn und 

Schutzschicht und zwischen Schutzschicht und 

Dränschicht sowie für die "innere" Scherfestig-

keit der Schutzschicht. Dazu sind in Scherver-

suchen die Reibungsparameter unter Berück-

sichtigung der besonderen Bedingungen des 

Bauvorhabens zu ermitteln. Unter Berücksich-

tigung der Sicherheitsbeiwerte, abhängig von 

der Art des Parameters und Lastfalls, ist dann 

der Nachweis zu führen, dass die Standsicher-

heit gewährleistet ist. 

Für den Nachweis der Standsicherheit des 

Dichtungsaufbaus sowohl im Bauzustand, bei 

eventuellen besonderen Zwischenzuständen 

und im Endzustand wird u. a. auf die GDA-

Empfehlungen E 2-7 „Gleitsicherheit der Ab-

dichtungssysteme“, E 2-21 „Spreizsicherheits-

nachweis und Verformungsabschätzung für die 

Deponiebasis“ und E 3-8 „Reibungsverhalten 

von Geokunststoffen“ verwiesen. 

8.2. Maßnahmen gegen 
Beanspruchungen durch 
Einbau und Baubetrieb 

Durch den Einbau der Flächenentwässerungs-

schicht und der mineralischen Schutzlage er-

geben sich besondere Belastungen der geotex-

tilen Komponente. Die Bauverfahren müssen 

so gewählt werden, dass diese Schutzschicht-

komponenten nicht verformt oder beschädigt 

werden. Insbesondere beim Verteilen des Ma-

terials der mineralischen Dränschicht muss ein 

Verstrecken, Verziehen und Aufwölben geotex-

tiler Komponenten vermieden werden. Ein 

„schiebender“ Einbau ist daher ausgeschlos-

sen. Die Zulässigkeit eines „schiebenden“ Ein-

baus bei einem Komplettsystem wird im Ein-

zelfall im Zulassungsschein geregelt. „Schie-

bender“ Einbau der mineralischen Dränschicht 

auf einer mineralischen Schutzlage ist zuläs-

sig, wenn die Eignung des Verfahrens im Pro-

befeld nachgewiesen wurde. Beim Einsatz von 

Vliesstoffen nach den Sonderregelungen in Ab-

schnitt 2.3 hat es sich vor allem im Böschungs-

bereich als zweckmäßig erwiesen, eine Erhö-

hung der Festigkeit durch das Einlegen und 

Vernadeln eines Gewebes im Vliesstoff vorzu-

nehmen. Das Gewebe darf nur der Festigkeits-

erhöhung dienen, es darf keinen wesentlichen 

Einfluss auf die Schutzwirksamkeit haben. 

Wenn erforderlich, muss die Schutzwirksam-

keitsprüfung daher an einer Probe ohne Ge-

webe durchgeführt werden. Nur dann sind an 

die Langzeitbeständigkeit der Gewebe keine 

weiteren Anforderungen zu stellen. Die Ge-

webe sollten so gewählt werden, dass im Zug-

versuch am breiten Streifen nach DIN EN 

ISO 10319 am fertigen Verbund Vlies-Gewebe 

bei einer Dehnung von 3 % eine Zugkraft je 

Längeneinheit (längs und quer) von mindes-

tens 1,5 kN/m erreicht wird. 

Die Schutzschicht darf nicht direkt befahren 

werden. Ausnahmen für spezielle Einbaugeräte 

für die Schutzschichten sind nur nach den 

Festlegungen und Angaben im jeweiligen Zu-

lassungsschein zulässig. Für den Transport und 

die Verteilung des Materials der Flächenent-

wässerung müssen geeignete Fahrstraßen auf-

geschüttet werden. 

Die eingebaute geosynthetische Komponente 

soll innerhalb von zwei Tagen und muss spä-

testens innerhalb einer Woche überbaut wer-

den. 

8.3. Qualitätsmanagement und 
Fremdprüfung 

Die Schutzschichten sind Bestandteil des De-

ponieabdichtungssystems. Ihr Einbau unter-

liegt daher den 
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Qualitätsmanagementmaßnahmen, die in der 

DepV gefordert werden. Die DepV sieht ein 

dreigliedriges Qualitätsmanagementsystem 

vor, bei dem die Eigenprüfung des für die Qua-

lität seines Gewerks verantwortlichen Herstel-

lers, die Fremdprüfung durch einen unabhän-

gigen Dritten und die Überwachung durch die 

zuständige Fachbehörde sicherstellen, dass 

das Deponieabdichtungssystem mit den vorge-

sehenen Qualitätsmerkmalen hergestellt wird 

(s. dazu auch die GDA-Empfehlung E 5-5 

„Qualitätssicherung für Geotextilien“).  

Es muss ein Qualitätsmanagementplan nach 

der GDA-Empfehlung E 5-1 „Grundsätzen des 

Qualitätsmanagements“ aufgestellt werden. 

Dieser muss die speziellen Elemente des Qua-

litätsmanagements sowie die Verantwortlich-

keiten, sachlichen Mittel und Tätigkeiten so 

festlegen, dass die im Zulassungsschein und 

seinen Anlagen genannten und der Bemessung 

zugrunde liegenden Qualitätsmerkmale auch 

für die eingebaute Schutzschicht eingehalten 

werden. Der Qualitätsmanagementplan muss 

die koordinierte Zusammenarbeit zwischen 

dem Verlegefachbetrieb und allen anderen Be-

teiligten auf der Baustelle regeln, die für den 

speziellen Bauverfahrensablauf zur Produktion 

der geplanten Deponieabdichtung erforderlich 

ist.  

Zum Qualitätsmanagementplan gehören Teil-

pläne, in denen die Überwachungsprüfungen an 

den einzelnen Komponenten der Abdichtung 

beschrieben werden. Dabei müssen die hier 

aufgeführten Anforderungen an den Einbau der 

Schutzschichten und die Anforderungen der 

Verlegerichtlinien der Hersteller beachtet wer-

den. Tabelle 6 gibt am Beispiel von Geotextilien 

einen Überblick über Art und Umfang der erfor-

derlichen Maßnahmen zur Überprüfung der 

Qualität. Bestandteil der Qualitätsmanage-

mentmaßnahmen ist unter anderem die Erstel-

lung eines Verlegeplans. Im Verlegeplan müs-

sen eindeutige Angaben über die Lage und die 

Art der eingebauten geosynthetischen Kompo-

nenten enthalten sein. 

 
12 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

Ein in den Verlegearbeiten erfahrener, für die 

Eigenprüfung verantwortlicher Vorarbeiter des 

Verlegefachbetriebes muss dauernd bei den 

Verlegearbeiten anwesend sein.  

Die Fremdprüfung muss von einer fachkundi-

gen, erfahrenen und ausreichend mit Personal 

und Geräten ausgestatteten Stelle durchge-

führt werden. Die dabei einzuhaltenden Anfor-

derungen an die Qualifikation und die Aufga-

ben einer fremdprüfenden Stelle sind in der 

Richtlinie-Fremdprüfer der BAM beschrieben. 

Die fremdprüfende Stelle und der Leistungs-

umfang der Fremdprüfung sind mit der zustän-

digen Behörde abzustimmen. Die Kosten der 

Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber.  

Art und Umfang der Übewachungsprüfungen 

im Zusammenhang mit der Fremdprüfung sind 

in der Tabelle 7 am Beispiel von Geotextilien 

beschrieben. Auf der Internetseite der BAM fin-

den sich Standards zur Qualitätsüberwachung. 

Die auf dieser Grundlage erstellten Teilpläne 

müssen in den QMP12 einfließen.  

9. Änderungen, Mängelan-
zeige und Geltungsdauer 

Änderungen des Zulassungsgegenstandes, 

d. h. der Werkstoffe, der Vorprodukte, der 

geosynthetischen Komponenten, der Abmes-

sungen, des Produktionsverfahrens, der Ein-

bauverfahren, des Produktionsortes oder des 

Verwendungszweckes, erfordern eine neue 

oder einen Nachtrag zur Zulassung. Die Gültig-

keit der Zulassung wird in der Regel unbefris-

tet erteilt. Wird bei der Produktion, beim 

Transport oder beim Verlegen gegen die Anfor-

derungen, Bestimmungen und Auflagen der 

Zulassung verstoßen, so gilt die so hergestellte 

und eingebaute Schutzschicht als nicht geeig-

net und nicht zugelassen. Wiederholte oder 

wesentliche Mängel bei der Produktion und 

beim Einbau der Schutzschicht sowie Scha-

densfälle an Deponieabdichtungen, die im Zu-

sammenhang mit dem Zulassungsgegenstand 
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stehen, müssen der Zulassungsstelle durch die 

die Produktion fremdüberwachende bzw. den 

Einbau fremdprüfende Stelle oder durch die 

zuständige Behörde angezeigt werden. 

 

10. Anforderungstabellen 

Tabelle 1: Charakteristische Eigenschaften1 der Vorprodukte (z. B. Fasern und Bändchen etc.) 

Nr. Eigenschaft Anforderung Prüfverfahren 
1.1 Art des Vorprodukts Genaue Beschreibung, 

z. B. Art der Fasern, Art 
der Garne, Produktionsver-
fahren, Ausrüstung, Nach-
behandlung usw. 

- 

1.2 Feinheit Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1973 
1.3 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
1.4 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 

1.5 OIT-Zeit  Herstellerspezifikation ISO 11357-6 
1.6 Dichte  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1183-1; Messung am 

Schmelzestrang, 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad 

1.7 Schmelze-Massefließrate  Herstellerspezifikation DIN ISO 1133 
1.8 Schmelzenthalpie und  

Schmelzpunkt 
Herstellerspezifikation ISO 11357-3 

1.9 Rußgehalt Herstellerspezifikation Thermogravimetrische Analyse in 
Anlehnung an DIN EN ISO 11358; 
oder Bestimmung nach ASTM D 
4218 oder ASTM D 1603. 

1.10 Stabilisatorgehalt Herstellerspezifikation Fest-flüssig-Extraktion; UV-Spektro-
skopie oder HPLC-Analyse am Ex-
trakt; Werksvorschrift 

1.11 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI GG7 und 
ASTM D 7409 oder Werksvorschrift. 

1.12 Gehalt an Polyethylenglykol Herstellerspezifikation Werksvorschrift 
1.13 Lösungsviskosität Herstellerspezifikation GRI GG8 

1) Die Auswahl der Prüfgrößen richtet sich nach dem Werkstoff der Vorprodukte. Es können dabei auch 
Ergänzungen erforderlich werden. 
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Tabelle 2: Charakteristische Eigenschaften von Geotextilien zum Schützen 

Nr. Eigenschaft Anforderung1 Prüfverfahren 
2.1 Art des Geotextils Genaue Beschreibung, z. B. Art der Fa-

sern, Art der Garne, Art der Verfestigung, 
Art der Verwebung, Fäden je Längenein-
heit, Nachbehandlung usw. 

- 

2.2 Masse pro Flächenein-
heit 

(x* - s) ≥ 1200 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichten nach 
Nr. 1) 
(x* - s) ≥ 800 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichten nach 
Nr. 3 in Oberflächenabdichtungen) 
(x* - s) ≥ 2000 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichten nach 
Nr. 3 in Basisabdichtungen) 

DIN EN ISO 9864 

2.3 Dicke Herstellerspezifikation DIN EN ISO 9863-1,  
Prüfdruck = 2 kPa 

2.4 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 
2.5 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft  
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 

2.6 Stempeldurchdrückkraft  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12236 
2.7 Durchschlagverhalten Herstellerspezifikation DIN EN ISO 13433 

2.8 Charakteristische Öff-
nungsweite2 

Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12956 

2.9 Schutzwirksamkeitsprü-
fung (Indexversuch)3 

Herstellerspezifikation DIN EN 13719 

1) (x* - s):= Mittelwert über die Rollenbreite – Standardabweichung 

2) Nur bei den geotextilen Komponenten von Komplettsystemen erforderlich 

3) Nur bei geosynthetischen Komponenten in der Kombischutzschicht und bei rein geosynthetischen Schutz-
schichten erforderlich. 
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Tabelle 3a: Anforderungen an die Beständigkeit der Geotextilien 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

3.1 Beständigkeit ge-
gen Chemika-
lien1 (hochkon-
zentrierte flüs-
sige Gemische) 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m 

m  25 %  Immersionsversuche in Anl. an 
DIN EN 14414;  
Lagerungstemperatur 23 °C;  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können;  
Die Einlagerungen müssen mindes-
tens 90 Tage, in jedem Fall aber bis 
zur Gewichtskonstanz durchgeführt 
werden. 
Zugversuch an den zurückgetrock-
neten Messproben (s. Tabelle 2.4 
und 2.5) 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax 

und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax in CMD 

Tmax  25 %  

εmax  25 % 

3.2 Witterungsbe-
ständigkeit 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax 
und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax in CMD 

Hohe Witte-
rungsbeständig-
keit2) 

DIN EN 12224 

3.3 Beständigkeit ge-
gen Mikroorga-
nismen 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m und 

m  10 %  
n  10 % 

DIN EN 12225, Erdeingrabversuch 
in mikrobiell aktiver Erde; 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können. 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5). 
 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax 
und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax in CMD 

Tmax  10 %  
εmax  10 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite  
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues, FGSV-
Verlag, Köln, 2016. 
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Tabelle 3b: Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Geotextilien1 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

3.4 Oxidativer Abbau 
in Luft 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 
 

Keine wesentli-
chen Veränderun-
gen 
 

Warmlagerung im Umluftwärmeschrank 
in Anl. an DIN EN ISO 13438; 
Lagerungstemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung der Stabilisierung; DSC zur 
Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit Tmax und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft εmax in CMD  

Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung des Masse-
anteils an Antioxidantien cS 

cS  85 % 
 
 

3.5 Auslaugung Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

Keine wesentli-
chen Veränderun-
gen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415; 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung der Stabilisierung. DSC zur 
Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Kristalli-
nität n 

n  10 % 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit Tmax und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft εmax in CMD  

Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung des Masse-
anteils an Antioxidantien cS 

cS  90 % 

3.6 Hydrolyse im Was-
ser 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 
 

Keine wesentli-
che Veränderung 
 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 12447; 
Wassertemperatur: 55, 65, 75 °C; 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Bestimmung 
des Gehalts an Carboxylendgruppen 
oder der Lösungsviskosität; 
DSC zur Messung der Kristallinität und 
der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit Tmax und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft εmax in CMD  

Tmax  20 %  
εmax  20 % 

Relative Änderung der mittle-
ren MolekülmasseN 

N  50 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite  
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 4: Maßnahmen der Qualitätssicherung und Werkstoffidentifizierung bei Geotextilien 

Nr. Eigenschaft und Prüfgröße Abnahme-
prüfzeug-
nisse für 
Vorpro-
dukte 

Warenein-
gangskon-
trolle und 
Eigenüber-
wachung 

Fremdüber-
wachung 

Zulas-
sungsprü-
fung 

 Formmasse     
4.1 Schmelze-Massefließrate     
4.2 Dichte     
4.3 Molekülmassenverteilung    v.h. 
4.4 Additive    v.h. 
4.5 Gehalt an Carboxylendgrup-

pen bzw. Lösungsviskosität 
   v.h. 

 Masterbatch     
4.6 Rezeptur    v.h. 
 Avivage     
4.7 Datenblatt    v.h. 
 Vorprodukte     
4.8 Abmessungen bzw. Titer     
4.9 Festigkeit und Dehnung     
4.10 OIT bzw. analytische Bestim-

mung des Stabilisatorgehalts 
  1  

4.11 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen bzw. Lösungsviskosität 

  2  

 Geotextil     
4.12 Masse pro Flächeneinheit     
4.13 Dicke     
4.14 Höchstzugkraft/-dehnung     
4.15 Stempeldurchdrückkraft     
4.16 Kontrolle Nadelbruch     
4.17 Kegelfallversuch     

v. h. = vertraulich hinterlegt 

1) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl des Analyseverfahrens richtet sich 
nach Werkstoff und Additiven. Das Verfahren wird im Einzelfall festgelegt. Ergänzende Kontrollmaßnah-
men bei der Eigenüberwachung werden im Einzelfall durch die Zulassungsstelle festgelegt (z. B. OIT-Mes-
sungen, wenn diese sinnvoll sind). 

2) Einmal pro Produktionsjahr und für ein Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl der Identifikationsprü-
fung richtet sich nach dem Werkstoff. Das Verfahren wird im Einzelfall festgelegt. 

 

Tabelle 5: Art und Umfang von Prüfungen an Geotextilien bei der Eigenüberwachung  

Nr. Kenngröße Prüfverfahren Prüfhäufigkeit1 
5.1 Masse pro Flächeneinheit s. Tabelle 2 Jede Rolle 
5.2 Dicke s. Tabelle 2 Jede Rolle 
5.3 Festigkeit und zugehörige Dehnung s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.4 Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 

1) Richtwerte, Besonderheiten im Produktionsverfahren und darauf abgestimmte Prüfhäufigkeiten werden im 
Einzelfall berücksichtigt. 
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Tabelle 6: Art und Umfang von Prüfungen an Geotextilien zum Schützen im Rahmen der Fremdprü-

fung²) 

Nr. Prüfgröße Prüfung Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

6.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.2 Masse pro Flä-
cheneinheit 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.3 Zugfestigkeit und 
Dehnung bei der 
Zugfestigkeit 

DIN EN 29073-31; 
DIN EN ISO 10319 

Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.4 Stempeldurch-
drückkraft und 
Durchdrückvor-
schub 

DIN EN ISO 12236 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

1) Für die Bewertung der Prüfergebnisse muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnissen nach 
DIN EN 29073-3 und denen nach DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 

2) Hinweise zu den Prüfungen an Schutzschichten nach Nr. 2 (verpackter Sand):   
Nr. 6.1: Die Dicke des Gesamtproduktes ist durch eine Überprüfung auf der Baustelle (z. B. mittels 
Messschieber) zu bestimmen.  
Nr. 6.2: Entfällt für diese Produkte.  
Nr. 6.3. und Nr. 6.4 sind nur an der geotextilen Komponente (z. B. am Gewebe) durchzuführen. 
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Tabelle 7: Qualitätsüberwachung beim Einbau von Geotextilien zum Schützen 

Nr. 
Prüfzeit-
punkt 

Parameter Prüfverfahren Anforderungen Prüfraster 
Prüfung durch 

WPK EP/FP 

7.1 
4 Wochen 
vor Baube-
ginn 

Eignungsnachweise, 
Datenblätter,  
Zulassungsschein 

Prüfung auf Gültigkeit/Voll-
ständigkeit und Konformi-
tät 

Zulassungsschein,  
Fremdüberwachungsvertrag, 
zeitl. letztes Überwachungsergebnis 

Die vorgesehenen 
Produkte 

- 
EP (K) 
FP (P) 

Gleitsicherheitsnachweis, 
Scherparameter 

Prüfung auf Vollständigkeit 
und projektbezogene 
Übereinstimmung 

Gleitsicherheitsnachweis nach GDA E 2-7 
für den Bau- und Endzustand, 
Scherparameter nach GDA E 3-8 
projektbezogen 

Alle maßgebenden 
Schnitte 

- 
EP (K) 
FP (P) 

Verlegepläne, Einbauvor-
schriften des Herstellers 

Fachspezifische Überprü-
fung auf Vollständigkeit 

Berücksichtigung Haupt- und Nebengefälle, 
Einbau Bodenauflage 

Jeder Plan - 
EP (K) 
FP (P) 

7.2 Anlieferung 

Lieferprotokolle, 
Werksprüfzeugnisse 

Prüfung auf Vollständigkeit 
und Projektbezogenheit; 
Identifikation 

Nach Datenblatt, LV,  
Zulassungsschein, 
DIN EN 10204-3.1 B 

Jede Lieferung (P) 
EP (K) 
FP (P) 

Beschaffenheit Inaugenscheinnahme 
Keine Transportfehler, intakte 
Verpackung, ordnungsgemäße  
Kennzeichnung 

Jede Lieferung (P) 
EP (P) 
FP (Ü) 

Transport- und Lagerung Inaugenscheinnahme 
Lagerplatz anforderungsgerecht Transport-
art fachgerecht 

Jede Lieferung  
EP (P) 
FP (Ü) 

7.3 
Einbau (ein-
schließlich 
Testfeld) 

Identität gemäß 
Herstellerbezeichnung 

Inaugenscheinnahme Übereinstimmung mit Lieferdokumenten 
Jede Einbauch-
arge 

- 
EP (K) 
FP (K) 

Anordnung nach Gefälle- 
richtung bzw. Verlege-
plan 

Inaugenscheinnahme, 
messend 

Einbauvorschrift, Verlegeplan 
jedes Geotextil, 
Stichproben 

- 
EP (P) 
FP (Ü) 

Überlappung 
Inaugenscheinnahme, 
messend 

 0,5 m ohne Fixierung 
 0,3 m mit Fixierung (Heißluftfixierung) 

Jede Überlappung  - 
EP (P) 
FP (P) 

Äußere Beschaffenheit, 
Geotextil 

Inaugenscheinnahme Unversehrtheit Jedes Geotextil - 
EP (P) 
FP (P) 

Äußere Beschaffenheit, 
Kunststoffdichtungsbahn 

Inaugenscheinnahme Unversehrtheit 
Ausgrabung, Test-
feld 

 
EP (P) 
FP (P) 

7.4 Überbauung 
Einbau Entwässerungs-
schicht 

Inaugenscheinnahme, 
messend 

Einbau unverzüglich nach Freigabe, keine 
Verschiebungen/Verzerrungen und Überfal-
ten des Geotextils;  
kein direktes Befahren, Baustraßen  1 m, 
Einbau „Vor-Kopf“ 

erste Einbau-
schicht 

- 
EP (P) 
FP (P) 

WPK = werkseigene Produktionskontrolle; EP = Eigenprüfung (Baustelle); FP = Fremdprüfung; P = aktive Prüfung; Ü = Stichproben-Überprüfung; K = Kontrolle der Dokumentation 
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11. Verzeichnis der Normen 

Die in der Richtlinie angegebenen Normen beziehen sich auf die hier angegebene Ausgabe der 

Norm. 

 
ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 7409 2007 
Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethylene 
Terephthalate (PET) Yarns 

DIN 18200 2000-05 
Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produkti-
onskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 19667 2014-08 Dränung von Deponien – Planung, Bauausführung und Betrieb 
DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 2000-11 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Witte-
rungsbeständigkeit 

DIN EN 12225 2000-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Be-
stimmung der mikrobiologischen Beständigkeit durch einen Erdeingra-
bungsversuch 

DIN EN 12226 2012-03 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Allgemeine Prüfverfahren 
zur Bewertung nach Beständigkeitsprüfungen 

DIN EN 12447 2002-03 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Be-
stimmung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13242 2008-03 
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemi-
sche für den Ingenieur- und Straßenbau 

DIN EN 13257 2010-06 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigenschaf-
ten für die Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 13719 2014-10 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der lang-
fristigen Schutzwirksamkeit von Geotextilien im Kontakt mit geosyntheti-
schen Dichtungsbahnen 

DIN EN 14414 2004-08 
Geokunststoffe – Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemischen 
Beständigkeit bei der Anwendung in Deponien 

DIN EN 14415 2004-08 
Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prüfverfahren zur Bestimmung der 
Beständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 29073-3 1992-08 
Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der Höchst-
zugkraft und der Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO 1133-
1  

2012-03 
Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO 1183-
1 

2013-04 
Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht ver-
schäumten Kunststoffen – Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüs-
sigkeitspyknometer und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 1973 1995-12 
Textilien - Fasern - Bestimmung der Feinheit – Gravimetrisches Verfah-
ren und Schwingungsverfahren 

DIN EN ISO 5079 1996-02 
Textilien – Fasern – Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzug-
kraftdehnung an Spinnfasern 

DIN EN ISO 9001 2008-12 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen 
DIN EN ISO 9863-
1 

2014-08 
Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken - 
Teil 1 

DIN EN ISO 9864 2005-05 
Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen 
Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 10319 2013-08 Geokunststoffe – Zugversuch am breiten Streifen 

DIN EN ISO 10320 1999-04 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Identifikation auf der 
Baustelle 

DIN EN ISO 10321 2008-08 
Geokunststoffe – Zugprüfung von Verbindungen/Nähten am breiten 
Streifen 

DIN EN ISO 
11358-1 

2014-10 
Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine 
Grundlagen 

DIN EN ISO 12236 2006-11 Geokunststoffe – Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 12956 2010-08 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der charak-
teristischen Öffnungsweite 

DIN EN ISO 13433 2006-10 Geokunststoffe – Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallversuch) 

DIN EN ISO 13438 2005-02 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Auswahlprüfverfahren 
zur Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 
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DIN EN ISO/IEC 
17020 

2012-07 
Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, 
die Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 
17025 

2018-03 
Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierla-
boratorien 

DWA-M 511 2017 Filtern mit Geokunststoffen 
FGSV – M Geok E-
StB 

2016 
Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Stra-
ßenbaues 

GDA E 2-7 2008 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9 2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 

GDA E 2-21 1997 
Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Deponie-
basis 

GDA E 3-8 2005 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 3-9 2010 Eignungsprüfung für Geokunststoffe 
GDA E 3-12 2011 Eignungsprüfung mineralischer Entwässerungsschichten 
GDA E 5-1 1997 Grundsätzen des Qualitätsmanagements 
GDA E 5-5 2010 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GRI-GG7 2012 Carboxyl End Group Content of PET Yarns 

GRI-GG8 2012 
Determination of the Number Average Molecular Weight of PET Yarns 
Based on Relative Viscosity Value 

ISO 11357-3 2013-04 
Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Bestim-
mung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und 
Kristallisationsenthalpie 

ISO 11357-6 2013-04 
Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: Oxi-
dations-Induktionszeit (isothermische OIT) oder -Temperatur (isodyna-
mische OIT) 
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Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länderkenn-
zahlen und Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 
 
Anlage 1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage 2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und u. U. 
Verlegefachbetriebe 
Anlage 3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage 5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage 7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage 8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage 9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
 
Länderkennzahlen  

 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 

Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-
Vorpommern 

13 Thüringen 16 

 
Prüf- und Inspektionsstellen für Eignungsprüfungen und die Überwachung der 
Produktion  
 

Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002, e-mail: info@mpa-hannover.de 
 
SKZ – Testing GmbH  

Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-259, Fax: 0931 4104-207, e-mail: testing@skz.de 


